
Vereinbarung zur behördlichen Empfehlung des Landes Brandenburg                                  
zur Kinderbetreuung in Kitas und Horten der Stadt Eisenhüttenstadt ab dem 04.01.2021  
 

Eltern, die dem Appell der Landesregierung folgen und Ihre Kinder selbst zuhause betreuen 
und somit zur Reduzierung des Infektionsgeschehens beitragen, zahlen keinen bzw. einen hälftigen 
Elternbeitrag. Voraussetzung ist, dass für den Zeitraum von mindestens einen Monat die vertraglich  

vereinbarte Betreuungsleistung gar nicht oder bis höchstens 50 Prozent in Anspruch genommen wird.                            

                            

Zwischen der Stadt Eisenhüttenstadt  
  Fachbereich Familie und Schule  
  Kinderbetreuungsservice  
  Am Trockendock 1 A 
            15890 Eisenhüttenstadt   

  
und Ihnen, als die nachfolgend benannten Personensorgeberechtigten, wird folgende 
Vereinbarung zur Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung abgeschlossen. 
 
 
Name der Personensorgeberechtigten:  

 

wohnhaft in : 

 

Name des Kindes: 

 

 besuchte Einrichtung:                                                  

  

reguläre Wochenbetreuungszeit gemäß dem Vertrag:                        Stunden  

 
 

☐ Hiermit wird bestätigt, dass ich mein Kind / unsere Kinder aufgrund der o.g. Empfehlung 
nicht in die Betreuung gegeben, sondern im häuslichen Umfeld betreut habe. 
 

  ☐  ab dem 04.01.2021  ☐  ab dem__________ 

 

   ☐  voraussichtlich im Zeitraum von      __________bis__________ 

 
 

☐ Hiermit wird bestätigt, dass ich für mein Kind / unsere Kinder aufgrund der o.g. 
Empfehlung die Betreuungsstunden reduziert habe. 

 

  ☐  tageweise  

 
               Reduzierung der wöchentlichen Betreuungszeit auf max.50 % 
 

  ☐  oder wie folgt ………………………………………………………. 

              
Die konkrete Nachweisführung erfolgt durch die Leiterin der Einrichtung anhand der vorliegenden 
Anmeldungen. Bitte reichen Sie uns diese Vereinbarung spätestens bis zum 26.02.2021 ein.  
 
 
 Datum /Unterschrift      Stempel / Datum /  Unterschrift 

Personensorgeberechtigte      Fachbereich Familie und Schule 
     


